
Öffentliche Aufforderung
38 VI 628/21: Am 13.01,2019 verstarb in Köln der am 18.08.1927 in Burscheid (deut-
sche Staatsangehörigkeit) geborene, zuletzt in Köln wohnhaft geweseneManfred
Surma. Als gesetzliche Erben kommen in Betracht: 1) Mögliche Abkömmlinge der
mit hoher Wahrscheinlichkeit vorverstorbenen möglichen unbekannten Ge-
schwister bzw. Halbgeschwister des Vaters des Erblassers, Georg Gustav Richard
Surma, geb. am 21.01.1889, zum Zeitpunkt des Erbfalls mit hoherWahrscheinlich-
keit ebenfalls bereits verstorben. Auf die väterliche Seite würde 1/2 Anteil des
Nachlasses fallen. 2) Mögliche Abkömmlinge der mit hoher Wahrscheinlichkeit
vorverstorbenen möglichen weiteren Geschwister der Mutter des Erblassers, Li-
sette Elfriede Surma geb. Busch, geb. am 12.08.1888, verstorben am 07.02.1967:
- Auguste Amalie Busch, geb. am 02.06.1880 in Wermelskirchen (Tante des

Verst. - Verbleib unbekannt)
- Hermine Caecilia Busch, geb. am 14.01.1895 in Wermelskirchen (Tante des

Verst. - Verbleib unbekannt)
- Johanna Amanda Busch, geb. am 12.02.1882 in Wermelskirchen (Tante des

Verst. - Verbleib unbekannt)
Die Erblassermutter hatte noch zwei weitere Geschwister, Rosa Eleonore Müller
geb. Busch, welche kinderlos am 15.10.1946 verstorben ist und Eugen Karl Busch,
verstorben am 19.12.1964. Dessen einziges Kind Karl Hans Busch ist am 02.02.2005
unter Hinterlassung von zwei Abkömmlingen, Renate Inge Wintgen geb Busch
und Heike Christel Karin geb. Busch (Großcousinen des Erblassers) verstorben.
Auf die mütterliche Seite würde 1/2 Anteil des Nachlasses fallen, sofern Erben
väterlicherseits existieren. Anderenfalls fällt der gesamte Nachlass den gesetz-
lichen Erben mütterlicherseits zu. Die vorbezeichneten Großcousinen kommen
als Erben zu je 1/2 Anteil in Betracht, sofern weitere Erbberechtigte sich nicht
melden. An die Stelle eines vorverstorbenen Erben treten gegebenenfalls dessen
Abkömmlinge. Solche konnten durch den Nachlasspfleger/das Nachlassgericht
nicht ermittelt werden. Die in Betracht kommenden gesetzlichen Erben werden
aufgefordert, sich unter genauer Darlegung des Verwandtschaftsverhältnisses
binnen 6 Wochen ab Veröffentlichung beim Amtsgericht - Nachlassgericht - Köln
zu melden. Anderenfalls wird der Erbschein ohne Berücksichtigung ihrer Erb-
rechte erteilt. Der Reinnachlass beträgt ca. 58.000,00 Euro.

Köln, 17.08.2021
Amtsgericht

BEKANNTMACHUNG

Zwangsversteigerung
092K 091/20Am 13. Januar 2022, 15:45
Uhr, soll im Amtsgericht Köln, Rei-
chenspergerplatz 1, 50670 Köln, Trep-
penhaus, Ebene 1. Obergeschoss fol-
gendesObjektversteigertwerden:Rod-
derweg 9b, 50999 Köln-Sürth. Die Ei-
gentumswohnung (Nr. 30 des Auftei-
lungsplans) befindet sich im Erd-
geschoss desMehrfamilienwohnhauses
und besteht aus 2 Zimmern, Küche,
Diele, Badezimmer, Spind,Balkonund
einem Kellerabstellraum. Wohnfläche
rd. 61 m², Baujahr ca. 1962. Verkehrs-
wert: 200.000,00 €. Betreibender
Gläubiger (Tel.): 06101-98911-569

Amtsgericht Köln

www.zvg-portal.de

VERSTEIGERUNG

Zwangsversteigerung
093 K 063/20 Am 11.01.2022, 15:45 Uhr,
soll imAmtsgerichtKöln,Reichensper-
gerplatz 1, 50670 Köln, Treppenhaus,
Ebene 1. Obergeschoss folgendes Ob-
jekt versteigertwerden: 2-Zimmer-Ei-
gentumswohnung in 51103 Köln
(Kalk), Wipperfürther Str. 93. Die
Wohnung (Aufteilungsplannr. 28) im
6.Obergeschoss besteht ausWohnzim-
mer,Schlafzimmer,Küche,Diele,Bade-
zimmer, Abstellraum und Balkon.
Wohnfläche rd. 72 m², Baujahr 1965.
Laut Wertgutachten ist die Wohnung
renovierungsbedürftig. Verkehrswert:
160.000,00 €.

Amtsgericht Köln

www.zvg-portal.de

Zwangsversteigerung
092K 023/20Am 13. Januar 2022, 14:15
Uhr, soll im Amtsgericht Köln, Rei-
chenspergerplatz 1, 50670 Köln, Trep-
penhaus, Ebene 1. Obergeschoss fol-
gendes Objekt versteigert werden: Ge-
werbeeinheit (Gaststätte) in 50672
Köln (Neustadt-Nord), Venloer Str. 22,
im Erdgeschoss links gelegen, Auftei-
lungsplan-Nr. 2; die Nutzfläche beträgt
rd. 121 m² (ohne Lagerraum im Keller-
geschossmit35m²).Eskonntekeine In-
nenbesichtigung durch den Sach-
verständigen erfolgen. Die hier ver-
arbeiteten Erkenntnisse stammen dies-
bezüglich aus einem Vorgutachten aus
dem Jahr 2016. Verkehrswert:
403.000,00 € (inklusive Inventar
mit dem geschätzten Wert v. 7.000
€).

Amtsgericht Köln

www.zvg-portal.de

XVI. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der

Stadt Bergisch Gladbach (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV NRW S. 916), der §§ 3 und
4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom
18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober
2016 (GV NRW S. 868) hat der Rat der Stadt Bergisch Glad-bach in seiner Sitzung
am 14.12.2021 folgende XVI. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenrei-
nigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch
Gladbach vom 14.12.2006 beschlossen:

§ 1
In § 6 – Gebührenmaßstab und Gebührensatz – erhält Absatz 4 folgende
Fassung:
Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich:

- in Reinigungsklasse S1: 1,59 Euro
- in Reinigungsklasse W1: 3,10 Euro
- in Reinigungsklasse W2: 2,25 Euro
- in Reinigungsklasse W3: 1,51 Euro
- in Reinigungsklasse W4: 0,66 Euro
- in Reinigungsklasse I 1: 42,52 Euro
- in Reinigungsklasse I 2: 20,07 Euro

§ 2
Im Straßenverzeichnis zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch Gladbach (Anlage 2)
wird die Zuordnung der in der Anlage zu dieser Nachtragssatzung bezeichneten
Straßen bzw. Straßenteilen zu einer Reinigungsklasse erstmals oder neu fest-
gelegt.

§ 3
Diese XVI. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.
Anlage 2

Straße bzw. Straßenteil Reinigungsklasse

Buchweizenweg S1

Im Aspert S2

Kurt-Schumacher-Straße bis Hausnummer 22 S1

Kurt-Schumacher-Straße ab Hausnummer 24 S2

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.
Bergisch Gladbach, den 15.12.2021

Frank Stein
Bürgermeister

Der Bürgermeister
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Blick auf die Psyche von
Tätern und Ermittlern

VONABIR KASSIS

Bergisch Gladbach. Nach einem
brutalen Raubmord, der sich im
Februar 2004 im Ruhrgebiet
ereignet, führt eine blutige Spur
ins Bergische. Und dann ge-
schieht einweiteresVerbrechen,
das die Menschen verstört: Ein
kleines Mädchen verschwindet.
Streifenbeamte aus Bergisch
Gladbach sind dem Notruf ge-
folgtund findeneinenderTator-
teimTalanderStrunde.48Stun-
den Zeit bleiben den Ermittlern,
um das Kind zu retten.
Zu einer Lesung aus ihrem

neuen Roman „Der Puppenräu-
ber“ lud Barbara Stewen amWo-
chenende auf das Bürgerportal
Bergisch Gladbach ein. Bei Ker-
zenschein nahm die Autorin ihr
Publikummit an den Tatort und
ließesandenRecherchenderEr-
mittler teilhaben.
Passend zur kalten Jahreszeit

liefert Stewen mit ihrem neuen
Buch die Fortsetzung des Krimi-
nalromas „Fuchsteufelsmord“.
Diesmal recherchieren die Er-
mittlerElisaFuchsundMaxTeu-
fel im Bergischen.
Stewen war selbst Kriminal-

beamtin, ermittelte im Ruhrge-
biet und ist heute als freischaf-
fende Künstlerin und Autorin
aktiv. Der Titel „Der Puppenräu-
ber“ geht auf das gleichnamige
Insekt zurück: Ein räuberischer
Laufkäfer, der in bunten Farben
schillernd leuchtet und hübsch
erscheinen mag. Doch dieser
Eindruck trügt, denndasTier er-
nährt sich von Schmetterlings-
larven und den Puppen anderer
Insekten,wieStewenerzählt. Ih-
re Begeisterung für das Schrei-
ben entdeckte sie durch einen
persönlichen Schicksalsschlag:
„Der Tod eines nahenAngehöri-
gen hat mich zu meinem ersten
Krimi animiert, erst Jahre nach
dem Geschehen. Ich überlegte,
washätte ichpersönlich–alsEr-

Autorin Barbara Stewen las aus ihrem neuen
Kriminalroman „Der Puppenräuber“

mittlerin – anders gemacht, um
den Fall zu lösen.“
Das Bergische Land, auch das

Oberbergische, sind der Autorin
inzwischen vertraut. Weil ihr
Mann inderRegion einenneuen
Beruf fand, zog Stewen, die im
Münsterland aufwuchs, mit ihm
ins Bergische. „Ich fühle mich
hier sehr wohl. Die Menschen
sind bodenständig, freundlich
und nehmen gerne Zugezogene
in ihreMitte,diesichengagieren
möchten.“ Die nötige Inspirati-
on für Handlungsstränge in ih-
ren Krimis bietet ihr die vielsei-
tige Landschaft.
Schon während des Lektorats

zu ihrem ersten Roman „Fuchs-
teufelswild“ kam Stewen die
Idee zu einer neuen Geschichte.
„Ich machte einen Plan, der ne-
ben meinem Arbeitsplatz hing,
zeichnetediemöglichenTatorte
ein und verfolgte die Wege, die
zudenTatorten führenkönnten.
Einige schaute ich mir an.“ Be-
sonders wichtig seien für sie die
Täterprofile.Warumhandelt ein
Mensch so? Die psychische Be-
lastung der Ermittler solle in der
Geschichte deutlich werden.

Barbara Stewen:Der Puppenräu-
ber,Kriminalroman.Ruhrkrimi-Ver-
lag,MülheimanderRuhr2021. ISBN
978-3-947848348, 260 Seiten, 13
Euro. Auch als E-Book erhältlich.
www.barbara-stewen.de

FestlicheMusik
im Ballsaal

VONGISELA SCHWARZ

Bergisch Gladbach. Jazz zum
vierten Advent im Ballsaal von
Schloss Bensberg: Dieses un-
konventionelle Programm jen-
seits von barocker Klassik und

Stephan-Görg-Ensemble begeistert
Publikum auf Weihnachtskonzert

Weihnachtsliedern hat sich der
Verein Galerie und Schloss ein-
fallen lassen. Nach der Premiere
vor zwei Jahren mit dem Ste-
phan-Görg-Ensemble sollte ei-
gentlich schon im vorigen Jahr
eine Wiederauflage erfolgen,
aber die Coronaviren verhinder-

ten die Auftritte. Unter größten
Vorsichtsmaßnahmengabesam
Sonntag eineWiederbegegnung
in zwei aufeinanderfolgenden
Konzerten imweihnachtlich ge-
schmückten Ballsaal. 60 Gäste
kamen zur Nachmittagsvorstel-
lung, 100 in die zweite Vorstel-
lung.
„Wir hatten Angst und Sorge,

dass nach dem schleppenden
Vorverkauf nur 30 Besucher
kommen könnten“, sagte Pres-
sesprecherin Sabine ElsaMüller.
Da hätte der Ballsaal, in dem zu
normalenZeiten300Gästeemp-
fangen werden dürfen, doch
ziemlich trist und leer ausgese-
hen. Erfreulich: Es kamen auch
einige junge Leute – anschei-
nend informiert über Instagram.
Und so traf Stephan Görg,

Professor für Liedspiel und Im-
provisation an der Musikhoch-
schule Köln, mit seinem Ensem-
ble auf ein interessiertes Publi-
kum. Ein bisschenwar es für ihn
auch eine Familienvorstellung–
Sohn Sebastian Görg bediente

die Drums, EhefrauMarie-Sibyll
Görg moderierte und las Texte
unter anderem von Rilke vor.
Außerdem auf der Bühne: Sarah
Esser, die für die erkrankte Sän-
gerin Lisa Maier eingesprungen
war, der vielseitige Benjamin
Steil mit Saxophon, Klarinette
und Querflöte, Alfonso Garrido,
Percussion, eingesprungen für
LukasMeile.
Auch wenn fast keine Weih-

nachtslieder intoniert wurden,
so ging es in den Darbietungen
doch umdas adventliche Thema

Hoffnung, Friede, das Auf und
Ab des Lebens, aber auch Le-
bensfreude, Freundschaft. Zum
Einstieg spielte Stephan Görg,
Klavier, die Eigenkomposition
„The Sea in Me“, in einer Band-
Version spielte das Ensemble
„Memories of Tomorrow“, das
Keith Jarret in seinem Kölner
Konzert gespielt hatte. So rich-
tig in Schwung kam der Saal bei
Oscar Petersons „Place St. Hen-
ri“. Erinnerungen tauchten auf
bei der Interpretation von Paul
McCartneys „Blackbird“, Peter

Gabriels „Don’t Give Up“ – neu
formiert vom Jazz-Ensemble.
Und dann wurde es mit der ge-
sungenen Swing-Version von
„Maria durch ein Dornwald
ging“ doch irgendwie weih-
nachtlich. Begeistert applau-
dierte das dankbare Publikum
mit StandingOvations– endlich
wieder ein Konzert! „Spain“ von
Chick Corea“ spielte das Ensem-
ble als Zugabe. Und glücklich
waren auch Stephan Görg und
dieMusiker– endlichwieder ein
Auftritt nach einem Jahr!

VOR 50 JAHREN

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“
fragt 1971 bei rheinisch-bergi-
schenPromis nachderenWeih-
nachtsbäumenundberichtet
am23. Dezember:
„In denmeistenWohnstuben
leuchtet Heiligabend ein Baum.
Wir fragten einige prominente
Einwohner des Kreises, wer in
ihrer Familie denBaumschmückt
undwie er dann aussieht. Christa
Altig, Frau des Radrennfahrers
Rudi Altig, Eikamp: „Seit Jahren
schmücktmeinMann amMorgen
des 24. Dezember denBaum. In
den letzten Jahren durfte unsere
neunjährigeTochter Irisdabeihel-
fen.Wir nehmen jedes Jahr eine
Blautanne, diewir immer vom
selben Lieferanten bekommen.
Bunte Kugeln, kleine Engel und
natürlich Süßigkeiten gehören an
denWeihnachtsbaum.Hans
Blum, Schlagerkomponist ausUn-
tergründemich: »Schon einige
Tage vorHeiligabendhabe ich in
diesem Jahr einenBaum. Vormei-
nerHaustürwurdeneinigeTannen
gefällt und ich habemir aus einer
dieser Tannendie Spitze heraus-
geschnitten. Einen solchen schö-
nen geformtenWeihnachtsbaum
habe ich noch nicht gehabt. Ich
selbst schmücke denBaum, das
ist inmeiner Familie Tradition.«“

Christbäume
der Promis

Bei Kerzenschein las Barbara Ste-
wen aus demBuch. Foto: Luhr

ImBallsaal Schloss Bensberg freuten sichMusiker undPublikum, dass dasWeihnachtskonzert des Vereins
Galerie und Schlossmit Corona-Auflagenmöglichwar. Es spielte das Stephan-Görg-Ensemble. Foto: Luhr

Sabine ElsaMüller,
Pressesprecherin

Wir hatten Angst
und Sorge, dass

nach dem
schleppenden
Vorverkauf nur 30
Besucher kommen
könnten


